             Satzung  des Vereins „Kunterbunte Kinderwelt“ 

Kunterbunte Kinderwelt Förderverein für Frühchen und Kinder mit Handicap e.V.

§1  Name, Sitz, Rechtsform

1.  Der Verein trägt den Namen „Kunterbunte Kinderwelt“ Förderverein für Frühchen und Kinder mit Handicap e.V.

2.  Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. Er hat seinen Sitz in Rastatt.

3.  Das   Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2  Zweck, Mildtätigkeit , Gemeinnützigkeit

1.  Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich mildtätige und 

     gemeinnützige  Zwecke im Sinn  ”steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverordnung in der jeweils 

     geltenden Fassung. Sein Zweck ist insbesondere:

· die Beratung und Betreuung von betroffenen Eltern,

· Information, Diskussion und Austausch von Eltern und beteiligten Berufsgruppen,

· Information der Öffentlichkeit über die besonderen Probleme von Frühgeborenen und Kindern mit Behinderungen und deren Familien,

· Durchführung von Veranstaltungen die dem gesamten Betroffenenkreis zugute kommen,

· Verleih von Literatur und Hilfsmitteln.

2. Der Verein kann aktiv an anderen Vereinen mit artverwandten Zielen 

    mitarbeiten und dort die Mitgliedschaft anstreben.

§3 Verwendung der Mittel

1. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine wirtschaftlichen Ziele.

    Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet

    werden. 

2. Niemand darf durch Ausgaben des Vereins, die seinen Zwecken fremd sind, 

    begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder der 

    Auflösung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.






§4 Mitgliedschaft und Aufnahme

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die  

     seine Ziele unterstützt. 

2.  Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen; über die Aufnahme 

     entscheidet der Vorstand.

§5 Austritt, Ausschluß aus dem Verein

1. Die Mitgliedschaft endet

a)   durch Tod,

b) durch Austritt,

c) durch förmliche Ausschließung Kraft Beschlusses der Mitgliederversammlung,

d) durch Ausschließung mangels Interesses Kraft Beschlusses des Vorstandes, wenn ohne Grund für mindestens 2 Jahre die Beiträge nicht entrichtet worden sind,

e) durch Ausschließung wegen vereinsschädigenden Verhaltens kraft Beschlusses des Vorstandes, wenn das Mitglied schwer gegen die Interessen oder Ziele des Vereins verstossen hat,

f) durch Auflösung des Vereins.

2. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich.    

     Er ist schriftlich  gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten zu 

     erklären. 

     Für die Rechtzeitigkeit ist der Eingang der Erklärung maßgebend.

3. Gegen den Ausschließungsbeschluss der Vorstandschaft kann binnen eines Monats schriftlich Berufung eingelegt werden. Die Berufung kann bei einem Vorstandsmitglied nach Wahl des Ausgeschlossenen eingelegt werden.

4. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung nach Anhörung des Ausgeschlossenen.

5. Erscheint der Ausgeschlossene zu der ersten nach Einlegung der Berufung 

     stattfindenden Mitgliederversammlung trotz form - und fristgerrechter Ladung 

     unentschuldigt nicht, wird die Berufung zurückgewiesen.

§7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§8 Der Vorstand

1.  Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter , dem      

     Schatzmeister und seinem Stellvertreter, dem Schriftführer und seinem

     Stellvertreter und bis zu mindestens drei Beisitzern.

2. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden.

3. Der Vorsitzende muß ein betroffenes Elternteil sein.

4. Den Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB bilden der  Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind einzeln vertretungsberechtigt. 

5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt.

     Wiederwahl ist möglich. 

6. Der jeweilige Vorstand bleibt so lange im Amt, bis die Nachfolger gewählt  sind und ihre Amtstätigkeit aufnehmen können. 

7. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied das bis zur nächsten Mitgliederversammlung das Amt des Ausscheidenden wahrnimmt.
8. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand entscheidet durch Beschluss in Vorstandssitzungen, zu denen er mindestens einmal im Jahr zusammentritt und über die eine Niederschrift zu fertigen ist. Die Einladung ergeht mit einer Frist von einer Woche durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch den stellvertredenden Vorsitzenden.
9. Bei Eilbedürftigkeit können Beschlüsse auch schriftlich oder fernmündlich gefaßt werden. Das hierüber zu fertigende Protokoll ist von allen beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.
10.  Satzungsänderungen, die von Aufsichts-. Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann die Vorstandschaft alleine von sich aus beschließen.
§9 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich möglichst im ersten Halbjahr abzuhalten. Sie beschließt insbesondere über

· die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern,

· die Höhe der Mitgliedsbeiträge,

· die Ausschließung eines Mitgliedes,

· Satzungsänderungen

· die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn die Interessen des Vereins dies erfordern oder die Einberufung von einem Drittel der Mitglieder unter Angabe der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird.

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe  der Tagesordnung. Für die Einhaltung der Frist ist die Aufgabe zur Post maßgebend.

4. Jedes Mitglied kann die Ergänzung der Tagesordnung bis spätestens 1 Woche vor der Verhandlung schriftlich beantragen. Für die Einhaltung der Frist ist der Eingang des Antrages maßgebend.

5. Der Mitgliederversammlung sind  die Jahresrechnung und der Jahresbericht vorzulegen.

6. Sie erteilt dem Vorstand gegebenenfalls Entlastung. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer und einen Wahlleiter, die der  Vorstandschaft nicht angehören dürfen.  Die Rechnungsprüfer prüfen Buchführung und Jahresabschluß des Schatzmeisters  und tragen den Prüfbericht  der Mitgliederversammlung vor. 

§10 Form der Beschlüsse

1. Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen des Vereins gefaßten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und mindestens von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

2. In der Mitgliederversammlung ist Vertretung auch bei Ausübung des Stimmrechts zulässig. Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder; bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

3. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand. Wahlen erfolgen jedoch, wenn nicht einstimmig durch Zuruf, schriftlich und geheim durch Stimmzettel.

§11 Satzungsänderungen, Auflösung

1. Für den Beschluß,  einer Satzungsänderung oder zur Auflösung des  Vereins

     ist eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden  Mitgliederversammlung 

     Mitglieder erforderlich.

     Der Beschluß kann nur nach Ankündigung in der Tagesordnung gefaßt 

     werden.

2. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen je zur Hälfte an die 

    Schulkindergärten “G” und “K” ,Westring 22,76437 Rastatt          

    die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden

    haben.

                                                                                                                      Rastatt, den 21.07.00







